
        

Name des Antragstellers  Datum 

        

Straße   

              

PLZ Ort   

        

Telefon   
 

 
 

STADT ZWIESEL 

Stadtplatz 27 

 

94227 Zwiesel 

 

 

 

Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO 
zur Bewilligung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und 

für Blinde 

 

Ich bin 

 Schwerbehinderte(r) mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und kann mich wegen der Schwere meines     

 Leidens nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb eines Kraftfahrzeuges bewegen, 

 Schwerbehinderte(r) mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und besitze keine Fahrerlaubnis, 

 Blinde(r) und kann mich nur mit fremder Hilfe bewegen und bin auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges  

 angewiesen 

 

Da ich die Voraussetzungen des § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO erfülle, stelle ich hiermit Antrag auf Ausnahme-

genehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterung. 

 

Ich lege bei 

 Schwerbeschädigten-Ausweis  

 Schwerbehinderten-Ausweis 

 Rentenbescheid 

 Lichtbild 

 Unterschrift 

 

Nur von der Behörde auszufüllen! 

 

1. Verfügung: 

Dem Antragsteller wurde bewilligt:  

  Ausnahmegenehmigung (Anlage 1) Nr.:_________  

 

  Parkausweis (Anlage 2) Nr.:                   _________ 

 

Bedingungen und Auflagen: ___________ 

 

Gültig bis einschließlich:      ____________________ 

 

II. z. Akt 

 

Ort                                                                                                                   Genehmigungsbehörde 

 

 

Zwiesel, den       i. A. 



 

 

 

Voraussetzungen der Ausnahmegenehmigung 

 
 

 

1. Als Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind solche Personen anzusehen, 

die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer 

Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. 

 

 

Hierzu zählen: 

 

Querschnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppelunterschenkelamputierte, Hüft-

exartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, die dauernd außerstande sind, ein Kunst- 

bein zu tragen, oder nur eine Beckenkorbprothese tragen können oder zugleich unterschenkel- 

oder armamputiert sind sowie andere Schwerbehinderte, die nach versorgungsärztlicher Fest-

stellung, auch auf Grund von Erkrankungen, dem vorstehend angeführten Personenkreis 

gleichzustellen sind. 

 

 

2. Schwerbehinderten mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, die keine Fahrerlaubnis besitzen, 

und Blinden, die auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind und die sich nur mit 

fremder Hilfe bewegen können, kann ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. 

 

 

 

Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde 

(Stadt, Landkreis) zu stellen. 

 

 

 



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Antrag zur 

Bewilligung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte mit 

außergewöhnlicher Gehbehinderung und für Blinde 
 

 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die  

Stadt Zwiesel –Ordnungsamt–, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel,  

E-Mail: ordnungsamt@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-120  

 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Zwiesel ist wie folgt erreichbar:  

Stadtplatz 27 94227 Zwiesel  

E-Mail: datenschutz@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-130  

 

 

Ihre Daten werden zur Erteilung einer Parkerleichterung für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und 

für Blinde benötigt. Sie werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit § 46 Abs. 1 der 

Straßenverkehrs-Ordnung dazu erhoben und verarbeitet. 

 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Zwiesel so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß der Kommunalhaushaltsordnung für die jeweilige Aufgabenerfüllung 

(Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung) erforderlich ist.  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO).  

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  

 

 

 


